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5  − Außenwirtschaftsrecht/Ausfuhrverfahrensrecht/Dienstvorschriften zum 
Ausfuhrverfahren und zur Wiederausfuhr (A 0610 - 1 und 3, A 0612 - 1 und 2) 

 
 

(III B 3 - A 0201/06/0002 - Dok.-Nr. 2008/0698318 vom 22. Dezember 2008) 
 

 

Die sicherheitsbedingten Änderungen der ZK-DVO gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 1875/2006, grundlegende Änderungen der Außenwirtschaftsverordnung und die 
Auswirkungen der Strukturreform der Zollverwaltung machen eine umfassende und 
sukzessive Überarbeitung und Aktualisierung der Dienstvorschriften im Bereich des 
Ausfuhrverfahrens und der Wiederausfuhr erforderlich. 
 
In einem ersten Bearbeitungsschritt sind die Dienstvorschriften A 06 10 - 1 und A 06 10 - 3 
sowie A 06 12 - 1 und 2 an die seit dem 26. Dezember 2006 geltenden sicherheitsbedingten 
Rechtsvorschriften der ZK-DVO (ausgenommen Regelungen zum AEO), an bereits in Kraft 
getretene Änderungen der Außenwirtschaftsverordnung und an die neue Struktur der 
Zollverwaltung angepasst und in neuer Version in der E-VSF eingestellt worden. 
 
Auf die geänderte Fassung des Absatzes 14c in A 06 10 - 1 wird ausdrücklich hingewiesen. 
Danach ist ab sofort bei der Ausfuhr von Kraftfahrzeugen auf eigener Achse die Abgabe der 
Ausfuhranmeldung unmittelbar bei der Ausgangszollstelle zulässig. Bisher galt dies nur, 
wenn die Kraftfahrzeuge durch gemeinschaftsfremde Privatleute im Rahmen eines üblichen 
Ladenverkaufs gekauft wurden. A 06 10 - 2 Abs. 1b wird entsprechend geändert. Verlassen 
die Kraftfahrzeuge nicht auf eigener Achse das Zollgebiet, sondern werden an mehreren 
Orten auf einen Lastwagen verladen, bestehen keine Bedenken, wenn die 
Ausfuhranmeldung bei der Zollstelle abgegeben wird, die für den Ort zuständig ist, an dem 
das letzte Fahrzeug erstmalig verladen wird. Spätere Umladungen (z. B. auf ein Schiff bei 
Ausfuhren im Seeverkehr) führen nicht zu einer Änderung der örtlichen Zuständigkeit der 
Ausfuhrzollstelle. 
 
Um Beachtung wird gebeten. 
 
Die entsprechend überarbeiteten Dienstvorschriften A 06 10 - 2 und A 06 12 - 3 werden zu 
einem späteren Zeitpunkt in der E-VSF zur Verfügung gestellt. 
 
Die weiteren noch erforderlichen Anpassungen erfolgen blockweise unter Berücksichtigung 
des Inkrafttretens der jeweils neuen Rechtslage. Die Einstellung aktualisierter Fassungen in 
der E-VSF wird zu gegebener Zeit bekannt gegeben. 
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6 − Außenwirtschaftsrecht/Beschränkungen im Handel mit Rohdiamanten 
 

 

(III B 3 - A 1403/06/0002, Dok.-Nr. 2008/0741402 vom 23. Dezember 2008) 
 

 

Die Kommission der Europäischen Gemeinschaften hat mit der Verordnung (EG) 
Nr. 1268/2008 vom 12. Dezember 2008 die in der E-VSF unter A 02 01 - 12 eingestellte 
Verordnung (EG) Nr. 2368/2002 des Rates zur Umsetzung des Zertifikationssystems des 
Kimberley-Prozesses für den internationalen Handel mit Rohdiamanten mit Wirkung vom 
18. Dezember 2008 wie folgt geändert: 
 
Der Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 2368/2002 wird durch den Anhang I der Verordnung 
(EG) Nr. 1268/2008 ersetzt. Hintergrund ist die Aufnahme Mexikos in die Liste der 
Teilnehmer sowie die Streichung Côte d´Ivoires (Elfenbeinküste) und Venezuelas aus der 
Liste der Teilnehmer.  
 
Der Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 2368/2002 wird durch den Anhang II der 
Verordnung (EG) Nr. 1268/2008 vom 12. Dezember 2008 ersetzt. Hintergrund sind 
Änderungen bezüglich der Angaben zu den Gemeinschaftsbehörden in Belgien, Rumänien 
und Deutschland.  
 
Die Aktualisierung der E-VSF A 02 01- 12 ist veranlasst. 
 
 

7 − Verbote und Beschränkungen/Tierschutzrecht (SV 0862) - Verbot der Ein- 
und Ausfuhr von Katzen- und Hundefellen sowie von Produkten, die solche 
Felle enthalten 

 

 

(III B 1 - SV 0862/06/0001, Dok.-Nr. 2008/0731683 vom 22. Dezember 2008) 
 

 

Anlagen: 

1. Verordnung (EG) Nr. 1523/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
11. Dezember 2007 über ein Verbot des Inverkehrbringens sowie der Ein- und Ausfuhr 
von Katzen- und Hundefellen sowie von Produkten, die solche Felle enthalten, in die 
bzw. aus der Gemeinschaft 

 
2. Gesetz zur Durchführung gemeinschaftlicher Vorschriften über das Verbot der Einfuhr, 

der Ausfuhr und des Inverkehrbringens von Katzen- und Hundefellen (Katzen und 
Hundefell-Einfuhr-Verbotsgesetz - KHfEVerbG) 
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Mit der bereits in Kraft getretenen Verordnung (EG) Nr. 1523/2007 (nachfolgend VO) vom 
11. Dezember 2007 (ABl. EU Nr. L 343, Seite 1 - Anlage 1) besteht ab dem 
31. Dezember 2008 ein Verbot der Ein- und Ausfuhr von Katzen- und Hundefellen und von 
Produkten, die solche Felle enthalten, in die bzw. aus der Gemeinschaft (Artikel 3 und 9 VO). 
 
„Einfuhr“ ist dabei gemäß Artikel 2 Nr. 4 der VO die Überführung in den zollrechtlich freien 
Verkehr. Ausgenommen sind Einfuhren ohne kommerziellen Charakter im Sinne des Artikels 
45 Absatz 2 Buchstabe b der Verordnung (EWG) Nr. 918/83 (siehe E-VSF Z 02 10 in der 
zum Inkrafttreten der VO geltenden Fassung). 
 
Weiterhin dürfen Katzen- oder Hundefelle sowie Produkte, die solche Felle enthalten, nicht in 
ein Ausfuhrverfahren überführt werden. 
 
Zu dieser Verordnung wurde das Gesetz zur Durchführung gemeinschaftlicher Vorschriften 
über das Verbot der Einfuhr, der Ausfuhr und des Inverkehrbringens von Katzen- und 
Hundefellen (Katzen- und Hundefell-Einfuhr-Verbotsgesetz - KHfEVerbG) vom 
8. Dezember 2008 erlassen (BGBl. Jahrgang 2008, Teil I, Nr. 57 vom 15. Dezember 2008, 
Seite 2394 ff. - als Anlage 2 beigefügt). Das KHfEVerbG gilt wie die EG-VO ab dem 
31. Dezember 2008 und enthält Bestimmungen zur Durchführung der o. g. EG-Verordnung 
(insbesondere Regelungen zum Vollzug und zu Ordnungswidrigkeiten). 
 
Die Zollbehörden wirken gemäß § 4 KHfEVerbG bei der Überwachung der Ein- und Ausfuhr 
von Katzen- und Hundefellen sowie von Produkten, die solche Felle enthalten, mit. 
Zuständige Behörde hinsichtlich der Einfuhr oder der Ausfuhr ist nach § 1 (1) KHfEVerbG die 
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE). Kontaktdaten: 
 
Referat 323 (ref323@ble.de); Ansprechpartner sind Herr Keller, Telefon: 0228/6845 3850, 
Fax: 0228/ 6845 3624, E-Mail: ralf.keller@ble.de sowie Herr Emmel, Telefon: 0228/6845 
3679, Fax: 0228/ 6845 3624, E-Mail: wilhelm.emmel@ble.de. 
 
Falls Probleme beim Vollzug der Verordnung oder des nationalen Gesetzes entstehen, die 
nicht einvernehmlich mit der BLE geklärt werden können, bitte ich der BFD Südost zu 
berichten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ref323@ble.de�
mailto:ralf.keller@ble.de�
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Anlage 1 
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Anlage 2 

 
Gesetz zur Durchführung gemeinschaftlicher Vorschriften über das Verbot der Ein-
fuhr, der Ausfuhr und des Inverkehrbringens von Katzen- und Hundefellen (Katzen- 
und Hundefell-Einfuhr-Verbotsgesetz - KHfEVerbG) 
 
 
KHfEVerbG 
 
 
Ausfertigungsdatum: 08.12.2008 
 
 
Vollzitat: 
"Katzen- und Hundefell-Einfuhr-Verbotsgesetz vom 8. Dezember 2008 (BGBl. I, Seite 2394)"  
 
 
Fußnote 
Nachgewiesener Text noch nicht dokumentarisch bearbeitet  
Amtlicher Hinweis des Normgebers auf EG-Recht 
Durchführung der 

EGV 1523/2007  (CELEX Nr: 307R1523) 
 
 
Eingangsformel 
Der Bundestag hat mit der Mehrheit seiner Mitglieder und mit Zustimmung des Bundesrates 
das folgende Gesetz beschlossen: 
 
 
§ 1 Aufgabenübertragung 
(1)  Die Durchführung des Artikels 3, auch in Verbindung mit im Rahmen der Artikel 4 und 5 

erlassenen Rechtsakte, der Verordnung (EG) Nr. 1523/2007 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2007 über ein Verbot des 
Inverkehrbringens sowie der Ein- und Ausfuhr von Katzen- und Hundefellen sowie von 
Produkten, die solche Felle enthalten, in die bzw. aus der Gemeinschaft (ABl. EU 
Nr. L 343, Seite 1) sowie der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen 
Rechtsverordnungen obliegt hinsichtlich der Einfuhr oder der Ausfuhr der Bundesanstalt 
für Landwirtschaft und Ernährung (Bundesanstalt). 

 
(2)  Im Übrigen obliegt die Durchführung den nach Landesrecht zuständigen Behörden 

(Landesbehörden). 
 
 
§ 2 Eingriffsbefugnisse 
(1)  Stellt die nach § 1 zuständige Behörde einen Verstoß gegen Artikel 3 der Verordnung 

(EG) Nr. 1523/2007, auch in Verbindung mit einem im Rahmen des Artikels 4 der 
Verordnung (EG) Nr. 1523/2007 erlassenen Rechtsakt, fest, so trifft sie die zur 
Beseitigung des festgestellten Verstoßes oder zur Verhütung künftiger Verstöße 
erforderlichen Maßnahmen. Die Behörde kann insbesondere 
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1. ein Katzen- oder Hundefell oder ein Produkt, das solche Felle enthält, beschlag-
nahmen, 

 
 2. anordnen, dass ein Katzen- oder Hundefell oder ein Produkt, das solche Felle enthält,  

a) unverzüglich an den Ort der Herkunft zurückzubringen ist oder 
b) zu vernichten ist, soweit ein Zurückbringen nach Buchstabe a nicht möglich ist. 

 
(2)  Die Befugnisse der nach § 1 zuständigen Behörde auf Grund anderer Rechtsvor-

schriften bleiben unberührt. 
 
 
§ 3 Auskunfts- und Duldungspflichten 
(1)  Natürliche und juristische Personen sowie nicht rechtsfähige Personenvereinigungen 

haben der nach § 1 zuständigen Behörde auf Verlangen die Auskünfte zu erteilen, die 
zur Durchführung der Aufgaben erforderlich sind, die der Behörde durch dieses Gesetz 
übertragen worden sind. 

 
(2)  Personen, die von der nach § 1 zuständigen Behörde beauftragt worden sind, dürfen im 

Rahmen des Absatzes 1 
 

1.  Grundstücke, Geschäftsräume, Wirtschaftsgebäude und Transportmittel des Aus-
kunftspflichtigen während der Geschäfts- oder Betriebszeiten betreten, 

 
2.  geschäftliche Unterlagen einsehen und 

 
3.  Produkte, bei denen der Verdacht besteht, dass es sich um Katzen- oder Hundefelle 

oder um Produkte, die solche Felle enthalten, handelt, untersuchen und Proben 
entnehmen. 

 
(3)  Der Auskunftspflichtige hat die Maßnahmen nach Absatz 2 zu dulden und die mit der 

Überwachung beauftragten Personen zu unterstützen. Auf Verlangen hat er ihnen 
insbesondere die Grundstücke, Räume, Einrichtungen und Transportmittel zu 
bezeichnen, Räume, Behältnisse und Transportmittel zu öffnen, bei der Besichtigung 
und Untersuchung der einzelnen Produkte Hilfestellung zu leisten, die Produkte aus den 
Transportmitteln zu entladen und die geschäftlichen Unterlagen vorzulegen. 

 
(4)  Der Auskunftspflichtige kann die Auskunft auf solche Fragen verweigern, deren 

Beantwortung ihn selbst oder einen der in § 383, Absatz 1, Nr. 1 bis 3 der 
Zivilprozessordnung bezeichneten Angehörigen der Gefahr strafrechtlicher Verfolgung 
oder eines Verfahrens nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten aussetzen würde. 

 
(5)  Die nach § 1 zuständige Behörde kann anordnen, dass der Auskunftspflichtige ein 

Produkt, bei dem der hinreichende Verdacht besteht, dass es sich um ein Katzen- oder 
Hundefell oder ein Produkt, das solche Felle enthält, handelt, auf seine Kosten 
untersuchen zu lassen und das Ergebnis der Untersuchung vorzulegen hat. 
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§ 4 Mitwirkung der Zollbehörden 
Die Zollbehörden wirken bei der Überwachung der Einfuhr und Ausfuhr von Katzen- oder 
Hundefellen sowie von Produkten, die solche Felle enthalten, mit. Die in Satz 1 genannten 
Behörden können 
 

1. Sendungen von Katzen- oder Hundefellen sowie von Produkten, die solche Felle ent-
halten, sowie deren Beförderungsmittel, Behälter, Lade- und Verpackungsmittel bei 
der Einfuhr zur Überwachung anhalten, 

 
2. den Verdacht eines Verstoßes gegen Vorschriften dieses Gesetzes oder der auf 

Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen, der sich bei der Wahrneh-
mung ihrer Aufgaben ergibt, den zuständigen Behörden mitteilen, 

 
3. in den Fällen der Nummer 2 anordnen, dass Sendungen der in Satz 1 genannten 

Produkte auf Kosten und Gefahr des Verfügungsberechtigten der für die Über-
wachung der Einhaltung der Vorschriften dieses Gesetzes zuständigen Behörde 
vorgelegt werden. 

 
 
§ 5 Bußgeldvorschriften 
(1)  Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
 

1. einer vollziehbaren Anordnung nach § 2, Absatz1, Satz 2, Nr. 2 zuwiderhandelt, 
 
2. entgegen § 3 Absatz 1 eine Auskunft nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 

rechtzeitig erteilt, 
 
3. entgegen § 3 Abs. 3 Satz 1, auch in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach 

§ 6, Absatz 1, Satz 2, eine Maßnahme nicht duldet oder eine dort genannte Person 
nicht unterstützt oder 

 
4. einer Rechtsverordnung nach § 6, Absatz 1, Satz 1 oder Absatz 3 oder einer vollzieh-

baren Anordnung auf Grund einer solchen Rechtsverordnung zuwiderhandelt, soweit 
die Rechtsverordnung für einen bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift 
verweist. 

 
(2)  Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen Artikel 3 der 

Verordnung (EG) Nr. 1523/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
11. Dezember 2007 über ein Verbot des Inverkehrbringens sowie der Ein- und Ausfuhr 
von Katzen- und Hundefellen sowie von Produkten, die solche Felle enthalten, in die 
bzw. aus der Gemeinschaft (ABl. EU Nr. L 343, Seite 1) Katzen- oder Hundefelle oder 
Produkte, die solche Felle enthalten, einführt oder in Verkehr bringt. 

 
(3)  Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 und des Absatzes 2 mit 

einer Geldbuße bis zu dreißigtausend Euro, in den übrigen Fällen mit einer Geldbuße 
bis zu fünftausend Euro geahndet werden. 

 
(4)  Gegenstände, auf die sich eine Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 oder Absatz 2 

bezieht, können eingezogen werden. 
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(5)  Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36, Absatz 1, Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungs-

widrigkeiten ist die Bundesanstalt, soweit das Gesetz durch diese ausgeführt wird. 
 
 
§ 6 Verordnungsermächtigungen 
(1) Das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz wird 

ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates, soweit es zur 
Verwirklichung 

 
1. der Verbote nach Artikel 3, auch in Verbindung mit einem im Rahmen des Artikels 4 

erlassenen Rechtsakt oder 
 

2. der Methoden zur Identifizierung der Herkunftspezies nach Artikel 5 der Verordnung 
(EG) Nr. 1523/2007 erforderlich ist, die Überwachung näher zu regeln. Es kann dabei 
insbesondere die Durchführung von Untersuchungen einschließlich der Probenahmen 
und Analysemethoden und Einzelheiten der Duldungs-, Unterstützungs- und 
Vorlagepflichten regeln. 

 
(2)  Das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz wird 

ferner ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates 
 

1. Verweisungen auf Vorschriften der Verordnung (EG) Nr. 1523/2007 in diesem Gesetz 
zu ändern, soweit es zur Anpassung an Änderungen dieser Vorschriften erforderlich 
ist, 

 
2. Vorschriften dieses Gesetzes zu streichen oder in ihrem Wortlaut einem verbleiben-

den Anwendungsbereich anzupassen, soweit sie durch den Erlass entsprechender 
Vorschriften in Verordnungen der Europäischen Gemeinschaft unanwendbar gewor-
den sind. 

 
(3)  Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem 

Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz durch 
Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates die Einzelheiten des Verfahrens 
nach § 4 zu regeln. In der Rechtsverordnung nach Satz 1 können dabei insbesondere 
Pflichten zu Anzeigen, Anmeldungen, Auskünften und zur Leistung von Hilfsdiensten 
sowie zur Duldung der Einsichtnahme in Geschäftspapiere und sonstige Unterlagen und 
zur Duldung von Besichtigungen und von Entnahmen unentgeltlicher Proben 
vorgesehen werden. 

 
(4)  Rechtsverordnungen bedürfen abweichend von Absatz 1 der Zustimmung des 

Bundesrates, wenn den Landesbehörden die Durchführung obliegt. 
 
 
§ 7 Gebühren und Auslagen 
(1)  Die nach § 1 zuständige Behörde erhebt für Amtshandlungen nach diesem Gesetz, den 

auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen, der Verordnung (EG) 
Nr. 1523/2007 oder den zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1523/2007 
erlassenen Rechtsakten der Europäischen Gemeinschaft kostendeckende Gebühren 
und Auslagen. Bei der Bemessung der Höhe der Gebühren nach Satz 1 ist auch der mit 
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den Mitwirkungshandlungen der Bundesfinanzverwaltung verbundene Verwaltungsauf-
wand zu berücksichtigen. 

 
(2)  Das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz wird 

ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates die 
gebührenpflichtigen Tatbestände und die Gebührensätze zu bestimmen und dabei feste 
Sätze oder Rahmensätze sowie Regelungen über Ermäßigungen und Befreiungen für 
bestimmte Arten von Amtshandlungen vorzusehen und den Zeitpunkt des Entstehens 
und der Erhebung der Gebühr näher zu bestimmen, soweit die in Absatz 1 bezeichneten 
Vorschriften durch die Bundesanstalt ausgeführt werden. In der Rechtsverordnung nach 
Satz 1 können die zu erstattenden Auslagen abweichend vom Verwaltungskostengesetz 
geregelt werden. 

 
(3)  Für die Amtshandlungen der Landesbehörden werden die Bestimmungen nach Absatz 2 

durch Landesrecht getroffen. 
 
 
§ 8 Verkündung von Rechtsverordnungen 
Rechtsverordnungen nach diesem Gesetz können abweichend von § 1 des Gesetzes über 
die Verkündung von Rechtsverordnungen auch im elektronischen Bundesanzeiger*) 
verkündet werden. Auf Rechtsverordnungen, die im elektronischen Bundesanzeiger ver-
kündet werden, ist unter Angabe der Stelle ihrer Veröffentlichung und des Tages ihres 
Inkrafttretens nachrichtlich im Bundesgesetzblatt hinzuweisen. 
 
*) Amtlicher Hinweis: http://www.ebundesanzeiger.de 
 
 
§ 9 Inkrafttreten 
Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 
 

 

8 − Ermäßigter Umsatzsteuersatz für Umsätze mit Sammlermünzen/Bekanntgabe 
des Gold- und Silberpreises für 2009 

 

 

(IV B 8 - S 7229/07/10002, Dok.-Nr. 2008/0667185 vom 1. Dezember 2008) 
 

 

(1) Für die Anwendung des ermäßigten Steuersatzes auf die steuerpflichtigen Umsätze von 
Sammlermünzen (§ 12 Abs. 2 Nr. 1 und 2 UStG i. V. m. Nummer 54, Buchstabe c, 
Doppelbuchstabe cc der Anlage 2 zum UStG) im Kalenderjahr 2009 gilt Folgendes: 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ebundesanzeiger.de/�
http://www.juris.de/jportal/portal/t/g0g/##�
http://www.juris.de/jportal/portal/t/g0g/##�
http://www.juris.de/jportal/portal/t/g0g/##�
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1.  Goldmünzen 
 

Auf die steuerpflichtigen Umsätze von Goldmünzen ist der ermäßigte Umsatzsteuersatz 
anzuwenden, wenn die Bemessungsgrundlage für diese Umsätze mehr als 250 % des 
unter Zugrundelegung des Feingewichts berechneten Metallwerts ohne Umsatzsteuer 
beträgt. Für steuerpflichtige Goldmünzenumsätze muss der Unternehmer zur Bestimmung 
des zutreffenden Steuersatzes den Metallwert von Goldmünzen grundsätzlich anhand der 
aktuellen Tagespreise für Gold ermitteln. Maßgebend ist der von der Londoner Börse 
festgestellte Tagespreis (Nachmittagsfixing) für die Feinunze Gold 
(1 Feinunze = 31,1035 Gramm). Dieser in US-Dollar festgestellte Wert muss anhand der 
aktuellen Umrechnungskurse in Euro umgerechnet werden. 
 
Aus Vereinfachungsgründen kann der Unternehmer jedoch auch den letzten im Monat 
November festgestellten Gold-Tagespreis für das gesamte folgende Kalenderjahr zu 
Grunde legen. Für das Kalenderjahr 2009 ist die Metallwertermittlung nach einem 
Goldpreis (ohne Umsatzsteuer) von 20.617 EUR je Kilogramm (umgerechneter 
Tagespreis vom 28. November 2008) vorzunehmen. 

 
2.  Silbermünzen 
 

Nach Tz. 174 Nr. 2 des Bezugsschreibens kann aus Vereinfachungsgründen bei der 
Ermittlung des Metallwerts (Silberwerts) von Silbermünzen der letzte im Monat November 
festgestellte Preis je Kilogramm Feinsilber für das gesamte folgende Kalenderjahr zu 
Grunde gelegt werden. Für das Kalenderjahr 2009 ist die Wertermittlung nach einem 
Silberpreis (ohne Umsatzsteuer) von 251 EUR je Kilogramm (Tagespreis vom 
28. November 2008) vorzunehmen. 

 
 
(2) Die Liste der dem allgemeinen Steuersatz unterliegenden Silbermünzen (Anlage des 
Bezugsschreibens) gilt grundsätzlich auch für das Kalenderjahr 2009. Etwaige Änderungen 
der Liste werden ggf. besonders bekannt gegeben werden. 
 
Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht und steht ab sofort für eine 
Übergangszeit auf den Internetseiten des Bundesministeriums der Finanzen 
(http://www.bundesfinanzministerium.de) unter der Rubrik Wirtschaft und Verwaltung - 
Steuern - Veröffentlichungen zu Steuerarten - Umsatzsteuer - zum Download bereit. 
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